
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Schlusser's bau- und feuerpolizeiliche Vorschriften im
Großh. Baden

Schlusser, Gustav

Karlsruhe, 1907

c. Bauten an und in Gewässern

urn:nbn:de:bsz:31-140399

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-140399


895.

Bauten an und in Gewäſſern . 205

amts und derjenigen bewilligen , welche innerhalb einer Ent⸗
fernung von [ vierhundert Fuß ] , von der Bauſtelle an ge⸗
rechnet , Waldungen beſitzen .

Wird ein ſolches Bauweſen ausnahmsweiſe erlaubt , ſo
darf darin gleichwohl , ſofern ſich die Bewilligung nicht aus⸗
drücklich hierauf erſtreckt , keine Werkſtätte zur Bearbeitung
von Holz und keine Niederlage zum Holzhandel errichtet
werden .

c. Bauten an und in Gewäſſern .
Auszug aus dem Waſſergeſetz ' ) vom 26 . Juni 1899 .

( Geſ . ⸗ u. VSBl . 1899 S. 309 ff. )
§ 24 . Geſtattung der Bauausführung auf den

Ufergrundſtücken . die Beſitzer der an einen Waſſerlauf
angrenzenden Grundſtücke ſind verpflichtet , zu geſtatten , daß
die zum Schutze der Ufergrundſtücke notwendigen Bauten an
und auf ihrem Eigentum vorgenommen und erhalten werden ,
daß die zu den Ufer⸗ und Waſſerbauten erforderlichen Ma⸗
terialien vorübergehend auf ihren Ufergrundſtücken gelagert ,
und daß die zum gleichen Zwecke erforderlichen Materialien
an Sand , Lehm , Kies und Steinen aus ihren Ufergrund⸗
ſtücken entnommen werden .

Für erweislich hieraus entſtehenden Schaden können die
Beſitzer Vergütung beanſpruchen , ſoweit derſelbe nicht durch
den ihren Ufergrundſtücken aus den betreffenden Ufer⸗ und
Waſſerbauten zugegangenen Vorteil ausgeglichen iſt .

§ 37 . Fälle der Genehmigung im allgemeinen .
Außer in den durch die Gewerbeordnung bezeichneten Fällen
( Errichtung und Anderung von Stauanlagen für Waſſer⸗
triebwerke ) iſt zur Waſſerbenutzung und Entwäſſerung , ſo⸗
wie zur Errichtung , weſentlichen Anderung und zum Betrieb
der dazu dienenden Anlagen die vorgängige Genehmigung
der zuſtändigen Behörde erforderlich , wenn es ſich handelt :

1. um die über die gemeinübliche Abwäſſerung ( § 12)
hinausgehende Einleitung und Abführung flüſſiger oder

) Siehe dazu auch die VollzVO . zum Waſſergeſetz vom 8. De⸗
zember 1899 , Geſ . ⸗ u. VO Bl. 1899 S. 897 ff. ( auszugsweiſe unter
III Ben abgedruckt ) .
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feſter Stoffe in einen Waſſerlauf , wodurch die Eigen⸗
ſchaften des Waſſers geändert oder nachteilige Ein⸗

wirkungen auf den Waſſerabfluß und Waſſerſtand aus⸗
geübt werden können ;

um Waſſertriebwerke und ihre Zubehörden , wie Sam —

melbecken , Zu - und Ableitungs kanäle ;
3. um die zur Entwäſſerung , Bewäſſerung und zur ſonſti⸗

gen Waſſerbenutzung dienenden Veranſtaltungen , wo⸗
durch in einer Weiſe , welche erhebliche Einwirkungen
auf die öffentlichen Intereſſen oder die Rechte Anderer

herbeiführen kann , ein Waſſerlauf gehemmt , beſchleu⸗
nigt oder abgeändert , oder die Waſſermenge desſelben
vermehrt oder vermindert wird .

Als Anderung im Sinne dieſer Beſtimmung iſt auch
die Beſeitigung einer Anlage , insbeſondere eines Stauwerks ,
zu behandeln , ſofern die Beſeitigung erhebliche Einwirkungen
auf die öffentlichen Intereſſen oder die Rechte Anderer her⸗
beiführen kann .

§ 38 . Fälle der Genehmigung zur Waſſer⸗
benutzung an öffentlichen Gewäſſern insbe —
ſondere . In Bezug auf öffentliche ) Gewäſſer iſt zur Be⸗
nutzung des Waſſers und des Betts , ſowie zur Errichtung ,
weſentlichen Anderung und zum Betrieb der dazu dienenden
Anlagen neben den in 8 37 bezeichneten Fällen die vorgäng⸗
ige Genehmigung der zuſtändigen Behörde erforderlich , wenn
es ſich handelt :

1. um eine ſonſtige Waſſerbenutzung , die mittels beſon⸗
derer Anlagen in oder an dem Gewäſſer ausgeübt
werden ſoll ;

2. um eine Überfahrtsanſtalt ;
3. um Entnahme von Eis , Sand , Kies , Schlamm , Steinen ,

Pflanzen und ſonſtigen feſten Stoffen aus dem Bett
des Gewäſſers .

e

) Sffentliche Gewäſſer ſind zur Zeit : der Bodenſee , der Rhein ,
der Main , der Neckar , die Tauber vom Wertheimer Mühlwehr an,die Kinzig mit Nebenbächen , die Murg von der Einmündung des
Latſchigbachs bei Weißenbach an, die Enz , Nagold und die Würm ,die Wutach vom Einfluß der Haslach an, der Titiſee ( vergl . 8 1
des Geſetzes ) .
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§ 86 . Offentlich rechtliche Pflicht zur In —
ſtandhaltung , Verbeſſerung oder Beſeitigung
künſtlicher Anlagen . die Beſitzer ſind verpflichtet , für
die durch die öffentlichen Intereſſen oder durch überwiegende
Intereſſen der Landeskultur oder der Induſtrie gebotene In⸗
ſtandhaltung von künſtlichen Waſſerläufen und ſonſtigen
künſtlichen der Waſſerbenutzung , der Entwäſſerung oder dem
Waſſerſchutz dienenden Anlagen , wie Wehre , Dämme , Ufer⸗
mauern , Leitungen , Gräben , ſowie für die durch die öffent⸗
lichen Intereſſen gebotene Inſtandhaltung der im Bereiche
eines Waſſerlaufs gelegenen Tief - und Hochbauten , wie
Straßen , Brücken , Eiſenbahnen , Gebäude und ihrer an und
in dem Gewäſſer befindlichen Zubehörden zu ſorgen .

Wenn eine ſolche Anlage in dem zu Recht beſtehenden
Zuſtande weſentliche Benachteiligungen für die öffentlichen
Intereſſen oder für Grundſtücke Anderer verurſacht , kann der
Beſitzer der Anlage auf Antrag des zur Inſtandhaltung des
Gewäſſers Verpflichteten oder der beteiligten Grundeigen⸗
tümer durch die Verwaltungsbehörde als verpflichtet erklärt
werden , die Vornahme der zur Beſeitigung der Nachteile
erforderlichen Anderungen der Anlage zu geſtatten . Die An⸗
tragſteller haben den durch die Ausführung der Anderung
entſtehenden Schaden , abzüglich des Werts der dem Beſitzer
infolge der Anderung zugehenden Vorteile zu erſetzen .

Wenn eine der im erſten Abſatz bezeichneten Anlagen
ihrem Zweck entzogen iſt oder tatſächlich ſeit mehr als drei

Jahren nicht mehr dient , kann dem Beſitzer , ſoweit es im

öffentlichen Intereſſe oder im überwiegenden Intereſſe der
Landeskultur oder Induſtrie gelegen iſt , durch die Verwal —

tungsbehörde die Pflicht auferlegt werden , die Anlage zu
beſeitigen und für die Herſtellung eines Zuſtands zu ſorgen ,
wobei die Unterhaltungslaſten Anderer nicht ſchwerer ſind ,
als vor der Errichtung der Anlage .

§ 91 . Genehmigung von Bauten in und an

Gewäſſern . Wer in einem öffentlichen Gewäſſer oder an
dem Ufer desſelben , ſoweit das Ufer unter dem Hochwaſſer
liegt , zum Waſſerſchutze , zur Überbrückung oder zu anderen

Zwecken , zu denen nicht ſchon nach den § § 37 und 38 eine
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Genehmigung erforderlich iſt , Bauten oder ſonſtige Veran⸗

ſtaltungen , welche auf den Waſſerabfluß oder Eisgang eine

ungünſtige Einwirkung ausüben können , ausführen oder

weſentlich ändern will , hat dazu die vorgängige Genehmi⸗
gung der zuſtändigen Behörde einzuholen .

Durch die zuſtändige Behörde kann das Hochwaſſerge⸗
biet im Sinne der vorſtehenden Beſtimmung näher begrenzt f
oder beſtimmt werden , daß für näher begrenzte Abſchnitte fee
des Hochwaſſergebiets oder für beſtimmte Arten von Bauten
und ſonſtigen Veranſtaltungen eine Genehmigung nicht er —

0
forderlich oder die Erſtattung einer Anzeige vor der Aus⸗ bite

führung oder Abänderung ausreichend ſei . Derartige An⸗

ordnungen ſind den Beteiligten in geeigneter Weiſe kund zu
geben. 0

Die Genehmigung kann auf Zeit erteilt werden .
Im öffentlichen Intereſſe kann die Genehmigung wider⸗

rufen werden . In dieſem Falle ſind , ſoweit es das öffentliche
Intereſſe erfordert , die Bauten und Veranſtaltungen von dem
Eigentümer unter tunlichſter Wiederherſtellung des früheren a

Zuſtands zu beſeitigen und abzuändern ; dem Eigentümer iſt bol

aber , ſofern der Genehmigung nicht ausdrücklich der Vor⸗
behalt des Widerrufs ohne Entſchädigung beigefügt worden
war , von demzur Inſtandhaltung des Gewäſſers Verpflichteten
Entſchädigung zu gewähren . nil

Hinſichtlich des Erlöſchens der Genehmigung findet 8 46 r
entſprechende Anwendung . ten

Waſſer⸗ und Uferbauten , welche unter der Leitung der ſct ;

techniſchen Staatsbehörden zu anderen als Waſſerbenutzungs⸗
und Entwäſſerungszwecken ausgeführt werden , bedürfen
einer vorgängigen Genehmigung nicht , ſofern den Beteiligten
vorher Gelegenheit zur Geltendmachung ihrer Intereſſen ge⸗
geben worden iſt und die Pläne von der Zentralbehörde gut —
geheißen worden ſind .

Durch bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchrift und für
die im Flußbauverband ſtehenden Gewäſſer auch durch
Verordnung können die vorſtehenden Beſtimmungen ganz
oder teilweise auf nicht öffentliche Gewäſſer oder beſtimmte
Strecken derſelben als anwendbar erklärt werden . 68
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§ 92 . Unterſagung von Bauten in und an Ge —
wäſſern . Wenn und ſoweit es im öffentlichen Intereſſe des
Waſſerſchutzes geboten iſt , kann durch die Verwaltungsbe⸗
hörde die Ausführung von nicht genehmigungspflichtigen
Bauten und ſonſtigen Veranſtaltungen , welche auf den Waſſer⸗
abfluß oder Landſchutz erheblich ſchädigend einwirken können,
in und an einem Gewäſſer oder an dem Ufer des Gewäſſers ,
ſoweit es unter dem Hochwaſſer liegt , unterſagt werden .

Die Beſeitigung bereits ausgeführter Bauten iſt beim
Vorliegen dieſer Vorausſetzungen nur nach Maßgabe des
Enteignungsgeſetzes zuläſſig .

d. Bauten an Eiſenbahnen .

Ortsſtraßengeſetz vom 6. Juli 1896 , Art . 27
( oben S . 17 ) .

e. Bauten in der Nähe von Friedhöfen .

Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 20 . Juli 1882 , die Begräbnisplätze und die

Beerdigungen betr .
( Geſ. ⸗ und VOBl . Seite 202. )

§ 2. Die Begräbnisplätze ſind in einer Entfernung von
mindeſtens 100 Metern von den äußerſten Wohngebäuden
der Ortſchaften anzulegen . Bei Bemeſſung der Entfernung
iſt auf die vorausſichtliche Ausdehnung der Ortſchaften Rück⸗

ſicht zu nehmen .
Bei der Wahl des Begräbnisplatzes iſt einem Boden

aus Sand oder Kies der Vorzug zu geben ; er ſoll keiner

Überſchwemmung ausgeſetzt und ſo trocken ſein , daß er zu
jeder Jahreszeit bis zu einer Tiefe von 2 Metern ausge⸗
graben werden kann , ohne daß man auf Waſſer ſtößt .

Nötigenfalls iſt der Boden aufzufüllen oder zu ent⸗

wäſſern . Das von oder unter dem Begräbnisplatze ab⸗

fließende Waſſer ſoll ſeine Richtung nicht gegen Ortſchaften
oder Brunnen nehmen .

§ 3. Neue Wohngebäude dürfen in der nächſten Nähe
des Begräbnisplatzes nicht errichtet werden . Nähere Be⸗

Schluſſer - Franz , bau- und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 14
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